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Amtsblatt der Stadt Hattingen Nr. 1 vom 16.01.2015

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin

der Stadt Hattingen
am 13. September 2015

 

Gemäß § 75b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592,
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 730) - SGV. NW. 1112 - fordere
ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für das Amt des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin auf.
 
Für  die  Wahlvorschläge  sind amtliche Vordrucke  zu  verwenden,  die  vom Wahlleiter  der  Stadt  Hattingen  im
Dienstgebäude
 
Rathaus, Rathausplatz 1, 45525 Hattingen Zimmer: 26  
während der Dienststunden: Mo - Do: 08:30 - 15:30 Uhr, Fr: 08:30 - 12:00 Uhr  kostenlos abgegeben werden.
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes -
KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S.
70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564), - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25
und 26 sowie der §§ 75a und 75b KWahlO weise ich hin.
 
Insbesondere bitte ich zu beachten:
 
1.       Allgemeines 
 
1.1   Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber /  eine Bewerberin enthalten. Wahlvorschläge können von

politischen  Parteien  im  Sinne  des  Artikels  21  des  Grundgesetzes  (Parteien),  von  mitgliedschaftlich
organisierten  Gruppen  von  Wahlberechtigten  (Wählergruppen)  und  von  einzelnen  Wahlberechtigten
(Einzelbewerbern /  Einzelbewerberinnen) eingereicht  werden.  Wer  für  das Amt des Bürgermeisters  /  der
Bürgermeisterin  wählbar  ist,  kann  sich  selbst  vorschlagen.  Parteien  und  Wählergruppen  können  auch
gemeinsam einen Bewerber / eine Bewerberin vorschlagen.

 
1.2   Als Bewerber / Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt

werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt
eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihren Bewerber / ihre
Bewerberin in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.
 
Wird von Parteien und Wählergruppen eine Person als gemeinsamer Bewerber / gemeinsame Bewerberin
benannt,  ist  sie  entweder  in  einer  gemeinsamen  Versammlung oder  in  getrennten  Versammlungen  der
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen.  Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen
anderen als den gemeinsamen Bewerber / die gemeinsame Bewerberin wählen und zur Wahl vorschlagen.
 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger / Unionsbürgerinnen),
die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

 
Die Bewerber / Bewerberinnen und die Vertreter / Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
Als  Vertreter  /  Vertreterin  für  eine  Vertreterversammlung  kann  nur  gewählt  werden,  wer  am  Tage  des
Zusammentritts  der  zur  Wahl  der  Vertreter  /  Vertreterinnen  einberufenen  Versammlung  im  Wahlgebiet
wahlberechtigt ist.

 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung
zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.
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Das Nähere über die Wahl der Vertreter / Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die Einberufung
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des
Bewerbers / der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 
Über die Wahl des Bewerbers / der Bewerberin ist eine Niederschrift mit  Angaben über Ort und Zeit  der
Versammlung,  Form  der  Einladung,  Zahl  der  erschienenen  Mitglieder,  Vertreter  /  Vertreterinnen  oder
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung zu fertigen. Der Leiter / Die Leiterin der Versammlung und
zwei von diesem / dieser bestimmte Teilnehmer / Teilnehmerinnen haben dabei gegenüber dem Wahlleiter
 an  Eides  statt  zu  versichern,  dass  die  Wahl  des  Bewerbers  /  der  Bewerberin  für  das  Amt  des
Bürgermeisters / der Bürgermeisterin in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 

 
1.3   Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht

ununterbrochen in  der  Vertretung der  Stadt  /  Gemeinde,  in  der  Vertretung des  zuständigen Kreises,  im
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag vertreten, so kann sie
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt  nicht für auf Landesebene
organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes
bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben.

 
2.       Form und Inhalt
 
2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss  enthalten:

 
-   Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht,

bei  gemeinsamen  Wahlvorschlägen  die  Namen  und  ggf.  die  Kurzbezeichnungen  aller  beteiligten
Wahlvorschlagsträger;  andere Wahlvorschläge  können durch  ein  Kennwort  des  Wahlvorschlagsträgers
gekennzeichnet werden;

 
-   Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie

Staatsangehörigkeit des Bewerbers / der Bewerberin.
 
Der  Wahlvorschlag  soll  ferner  Namen  und  Anschriften  der  Vertrauensperson  und  der  stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

 
2.2  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung

unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen
für  das  Wahlgebiet  zuständigen  Leitungen  aller  beteiligten  Wahlvorschlagsträger  unterzeichnet  sein.  Bei
anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner / die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet
wahlberechtigt sein.

 
2.3   Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von mindes- 

tens 230  Wahlberechtigten der Stadt persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein (§ 46d KWahlG); dies gilt grundsätzlich auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern /
Einzelbewerberinnen.  Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für
das  Vorliegen  eines  gültigen  Wahlvorschlags,  es  sei  denn,  der  Nachweis  kann  infolge  von
Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen.

 

2.4   Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 230 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die
 Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu
beachten:
 
-   Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind der

Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will,
bei  gemeinsamen  Wahlvorschlägen  sämtliche  beteiligten  Parteien  oder  Wählergruppen,  bei
Einzelbewerbern / Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familienname, die Vornamen und Wohnort
des / der vorzuschlagenden Bewerbers / Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf
der Formblätter zu vermerken.

 
-   Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und

handschriftlich  unterschreiben;  die  Angaben  zum  Familiennamen,  Vornamen,  Tag  der  Geburt  und  zur
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Anschrift  (Hauptwohnung) des Unterzeichners /  der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung
sollen vom Unterzeichner / von der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden.

 
-   Für jeden Unterzeichner / jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung

seiner / ihrer Stadt / Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er / sie im
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

 
-   Ein Wahlberechtigter /  Eine Wahlberechtigte darf  nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand

mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine / ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen
ungültig.

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber / die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser /
diese in der Stadt / Gemeinde wahlberechtigt ist.

 
2.5   Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

 
-   Die  Zustimmungserklärung  des  Bewerbers  /  der  Bewerberin  nach  dem  Muster  der  Anlage  12c  zur

KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO
abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber / die Bewerberin zu versichern, dass er / sie für keine andere
gleichzeitig  stattfindende  Wahl  zum  Bürgermeister  /  zur  Bürgermeisterin  oder  Landrat  /  Landrätin
kandidiert.  Die  ordnungsgemäße  Abgabe  der  Zustimmungserklärung  bis  zum  Ablauf  der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

 
-   Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann

auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden.
 
-   Bei  Wahlvorschlägen  von  Parteien  und  Wählergruppen  eine  Ausfertigung  der  Niederschrift  über  die

Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers / der Bewerberin (Anlage 9c
zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt über die
geheime Abstimmung (Anlage 10c zur KWahlO). Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift
und der Versicherungen an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin der Stadt Hattingen
 

sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum

(48. Tag vor der Wahl)

 
  27. Juli 2015 , 18.00 Uhr (Ausschlussfrist),

 
beim Wahlleiter der Stadt Hattingen, Dienstgebäude
 
Rathaus, Rathausplatz 1, 45525 Hattingen
Zimmer 26 einzureichen.  
 
Es  wird  dringend  empfohlen,  die  Wahlvorschläge  frühzeitig  vor  diesem  Termin  einzureichen,  damit
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können.
 
 Hattingen, 12.01.2015 Der Wahlleiter
 
 
 gez. Dr. Burbulla
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1.  Änderungsverordnung  zur  Änderung  der  Ordnungsbehördlichen Verordnung über die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hattingen 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 17 Abs. 1 Buchstabe d) des Gesetzes zum Schutz vor           
Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landesimmis-
sionsschutzgesetz NRW - LImschG NRW) vom 18.03.1975 (GV NRW S. 232/SGV NRW7129), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2011 (GV NRW S. 358), der §§ 27 ff. des Gesetzes über
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz (OBG)- in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528/ SGV NRW 2060, zuletzt geändert durch 
Art. 9 Gesetz vom 08.12.2009 (GV NRW S. 765) und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10.10.2013 (BGBl. IS. 3786) wird von der Stadt Hattingen als 
örtliche Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hattingen vom 18.12.2014 für das Gebiet der Stadt Hattingen folgende 1. Änderungsverordnung 
erlassen:

Artikel 1
Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hattingen

1. Der  §  13  der  Ordnungsbehördlichen  Verordnung  über  die  Aufrechterhaltung  der
öffentlichen Sicherheit  und Ordnung im Gebiet  der Stadt  Hattingen vom 19.  Dezember
2013 erhält folgende Neufassung:

§ 13 Brauchtumsfeuer

(1) Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche
Abfälle  durch schlichtes  Verbrennen zu beseitigen.  Brauchtumsfeuer  dienen  der
Brauchtumspflege  und  sind  dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine  in  der
Ortsgemeinschaft  verankerte  Glaubensgemeinschaft,  eine  Organisation  bzw.  ein
Verein  oder  eine  Nachbarschaftsgemeinschaft  das  Feuer  im  Rahmen  einer
öffentlichen  Veranstaltung,  die  für  jedermann  zugänglich  ist,  unter  dem
Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet. Eine Nachbarschaftsgemeinschaft
ist nur bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 20 Personen anzunehmen.

(2)  Brauchtumsfeuer sind der Stadt Hattingen spätestens vier Wochen vor dem
Abbrenndatum vom Veranstalter schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss folgende 
Angaben enthalten:
     
a) Name und Anschrift der verantwortlichen Person(en), die dass Brauchtumsfeuer 

durchführen möchte(n),
      
            b) Name,  Anschrift,  Alter und Mobiltelefonnummer der verantwortlichen   
               Person(en), die das Brauchtumsfeuer beaufsichtigt/en,

            c) genaue Angaben zu Ort und Zeitpunkt des Brauchtumsfeuers,

            d) Angaben zur Menge des Brennmaterials,

            e) getroffene Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr (z.B. Feuerlöscher, Wasser-
               schlauch, Löschdecken o.ä.)

(3)
a) Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass Gefahren oder erhebliche         

Belästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauch-
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entwicklung oder Funkenflug nicht eintreten können.                       
          

 b) Als Brennmaterialien dürfen ausschließlich trockene, pflanzliche Rückstände
                          wie Hecken und Baumschnitt,  Schlagabraum, Schnittholz oder unbe-
                          handeltes Holz verwendet werden. Die Brennmaterialien müssen frei von  

   Anhaftungen, Verpackungsresten und ähnlichem sein. Als Hilfsmittel zum              
                          Anzünden und zur Unterhaltung des Feuers dürfen nur Stroh und Reisig 

              eingesetzt werden.

           c) Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu 
               beaufsichtigen. Diese müssen während der gesamten Dauer vor Ort per 
               Mobiltelefon erreichbar sein. Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst verlassen,
               wenn Feuer und Glut erloschen sind. Das Feuer ist bei aufkommendem
               starken Wind unverzüglich zu löschen. Die Auflagen können im Einzelfall ergänzt
               oder modifiziert werden. 
   

    d) Zur Verhinderung einer Ausbreitung des Feuers sind ausreichend Löschmittel
               bereit zu halten. 

 (4) Das Brennmaterial soll zum Schutz von Kleintieren frühestens 14 Tage vor dem 
      Abbrennen aufgebaut und muss am Tag vor der Veranstaltung umgeschichtet werden.

 (5) Dem Fachbereich Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten sowie der
      Feuerwehr ist jederzeit ungehinderter Zugang zum Abbrennort zum Zwecke von  
      Kontrollen zu gewähren. Sollten Kontrollen ergeben, dass die Anzeige unrichtige
      Angaben enthält oder dass die v. g. Auflagen nicht oder nur unzureichend erfüllt sind,
      ist das Feuer sofort zu löschen. Ergeben Kontrollen, dass die erteilten Auflagen im 
      Einzelfall nicht ausreichen, können sie ergänzt oder modifiziert werden.

(6)  Osterfeuer dürfen nur am Karsamstag und Ostersonntag in der Zeit von 18:00 
      bis 24:00 Uhr abgebrannt werden, übrige Brauchtumsfeuer am überlieferten
      Brauchtumstag ebenfalls in der Zeit von 18:00 bis 24:00 Uhr.    
  

          2.   Der bisherige § 13 wird zu § 14.

          3.  a) Der bisherige § 14 wird zu § 15.
 
b) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt, der wie folgt lautet:

„(3) Ordnungswidrig gem. § 17 Abs. 1 Buchstabe d LImSchG NRW handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einer oder mehrerer Bestimmungen des § 13 zuwiderhandelt. 
Zuwiderhandlungen können gem. § 17 Abs. 3 LImSchG NRW mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000,-€ geahndet werden.

-Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hattingen tritt eine Woche nach ihrer 
Verkündung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
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wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Hattingen, 14.01.2015 Dr. Goch, Bürgermeisterin
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Die Veröffentlichung des nachfolgenden Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung im 
„Amtsblatt der Stadt Hattingen“ wird angeordnet:

Bebauungsplan Nr. 156 „Wohnpark Pottacker, Teilbereich Süd
hier: Satzungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hattingen hat in ihrer Sitzung am 23.10.2014 be-
schlossen:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet für den Bebauungsplan Nr. 156 „Wohnpark
     Pottacker, Teilbereich Süd“ abwägend über die betroffenen öffentlichen und privaten Belange
     auf der Grundlage der in dieser Vorlage dargelegten Ausführungen.

2.  Gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und § 7 Gemeindeordnung (GO NRW) wird der Be-
    bauungsplan Nr. 156 „Wohnpark Pottacker, Teilbereich Süd“ in der Fassung vom 04.04.2013 als
    Satzung und die Begründung hierzu beschlossen“

Der Bebauungsplan Nr. 156 „Wohnpark Pottacker, Teilbereich Süd“ einschl. Begründung  kann ab
sofort bei der Stadt Hattingen, Fachbereich Stadtplanung und Stadtentwicklung, Hüttenstraße 43,
45525 Hattingen, Zimmer 207, während der Öffnungszeiten (montags – donnerstags 8.30 Uhr –
15.30 Uhr, freitags 8.30 Uhr – 12.00 Uhr) eingesehen werden. Auf Wunsch werden über den Inhalt
des Bebauungsplanes auch Auskünfte erteilt. 

Mit  dieser  Bekanntmachung tritt  der  Bebauungsplan Nr.  156 „Wohnpark  Pottacker,  Teilbereich
Süd“ in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
a) eine  nach  §  214  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  bis  3  BauGB  in  der  zur  Zeit  geltenden  Fassung

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Hattingen  unter  Darlegung  des  die  Verletzung  begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). Vorstehende Regelung gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von
Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan Nr.  156 „Wohnpark Pottacker,  Teilbereich
Süd“ eingetreten sind,  sowie über die Fälligkeit  und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen.

Vorstehender Beschluss sowie die aufgrund des Baugesetzbuches erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Bekanntmachungsanordnung

Der  von der  Stadtverordnetenversammlung der  Stadt  Hattingen am 23.10.2014 gefasste  Sat-
zungsbeschluss  für  den Bebauungsplanes Nr.  156 „Wohnpark Pottacker,  Teilbereich Süd“  wird
hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 GO NRW in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 4
BekanntmachungsVO in der zur Zeit geltenden Fassung öffentlich bekannt gemacht.
Es wird gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
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gen  und  Flächennutzungspläne  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  ihrer  Verkündung  nicht  mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hattingen, 15.12.2014 Die Bürgermeisterin      Dr. Goch 
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